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§ 1. Einleitung 

I. Gegenstand und Ziel der Arbeit 

Die folgenden Untersuchungen bewegen sich thematisch im Umkreis 
des Wiederaufnahmerechts der ZPO, insbesondeI:e des Restitutions-
rechts. Das bedarf insofern der Hervorhebung, als die überlegungen 
zunächst nicht bei irgendwelchen Auslegungsproblemen d,er §§ 578 ff. 
ZPO ansetzen, sondern bei einer Gruppe von Fällen, die formal nur 
wenig damit zu tun haben: Der erste Hauptteil der Arbeit wird sich 
gana: überwiegend mit der bekannten "Schadensersatzklage gern. § 826 
BGB gegen rechtskräftige Urteile" befassen. Diese Klage steht nunmehr 
seit J ahrnehnten im Mittelpunkt zahlreicher Auseinandersetzungen über 
Wert und Bedeutung der materiellen Rechtskraft. Klarheit herrscht 
weder über ihre tatbestandlichen Voraussetzungen noch über ihre Zu-
lässigkeit überhaupt noch über die dogmatischen Konsequenzen, die 
ihre Zulass\.lJng für andere Rechtsbehelfe nach sieh ziehen muß. Einigkeit 
besteht allenfalls darüber, daß diese Klage ein Problem aufgibt, dessen 
Lösung man bis heute noch nicht viel näher gekommen ist. Der Sache 
nach kann es sich dabei nur um ein Problem aus dem Umkreis des Wie-
deraufnahmerechts handeln; denn wenn auch die Klage gern. § 826 BGB 
materiellrech.tlich begründet wird, so ist sie doch gegen die materielle 
Rechtskraft von Urteilen gerichtet. Das kann heute jedenfalls nicht mehr 
ernsthaft bestritten werden. Aber damit ist das Problem entgegen einer 
veI'lbreiteten Meinung noch nicht gelöst, nicht einmal hinreichend for-
muliert, sondern bestenfalls erkannt. Nach der hier vertretenen Auf-
fassung betrüft die Klage gern. § 826 BGB gegen rechtskräftige Urteile 
das Wiederaufnahmerecht nicht bloß am Rande, sie ist auch keineswegs 
nur der mittlerweile obsolet gewordene Wegbereiter der bislang auf-
fälligsten Änderung des Restitutionsrechts, des § 641 i ZPO; sie rührt 
vielmehr nach wie vor unmittelbar an die Kernfrage der §§ 578 ff. ZPO: 
Wann und warum muß die Rechtskraft "zessieren"? Ob man es wahr-
haben will oder nicht: Unter dem Aspekt des ,,§ 826 BGB" ist über diese 
Frage mehr nachgedacht und geschrieben worden als unter jedem ande-
ren Gesichtspunkt. Dies einm,al zugegeben, gilt aber auch, daß jede Aus-
einandersetzung mit den Grundlagen des Wiederaufnahmerechts, die 
die tatsächliche Entwicklung ihres Problems nicht einfach ignorieren 
will, dazu zwingt, sich zunäcllst einmal mit der Rechtsprechung zu §826 
BGB zu befassen. Wer den Knoten dieser Rechtsprechung löst, besitzt 
den Schlüssel zur Erfassung des "wirklichen" Restitutionsrechts, nicht 
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umgekehrt. Dies ist der Grund dafür, weshalb der Klage ~m. § 826 
BGB im folgenden ein so entscheidendes Gewicht eingeräumt wird. 

Den zahlreichen diesem Thema bereits gewidmeten Abhandlungen 
eine weitere hinzuzufügen, mag allerdings vielleicht nicht ganz ohne 
Grund als ein müßiges Unterfangen erscheinen. Alle Fragen scheinen 
bereits gestellt, alle Antworten bis zum überdruß bereits erörtert zu 
sein. Aus. der Fülle der bisherigen Stellungnahmen zu folgern, daß das 
Thema "ausdiskutiert" sei, wäre indessen vorschnell. Es läßt sich näm-
lich nicht leugnen, daß die Standpunkte allen Bemühungen zum Trotz 
scheinbar unverrückt einander gegenüberstehen und - zumindest auf 
den ersten Blick - keinerlei Beruhrungspunkte aufweisen. Hinzu 
kommt, daß man sich auf seiten der Rechtsprechung heute noch auf 
dieselben Argumente be,ruft, die vor Jahrzehnten bereits widerlegt wur-
den, während man auf der Gegenseite immer noch zu glauben scheint, 
man könne gegen eine nunmehr fast humertjähI"'1ge kontinuierliche 
Rechtspraxis damit ankämpfen, daß man nachweist, daß es sie nach 
dem Willen des Gesetzgebers von 1877 eigentlich ,gar nicht geben dürfte. 
Auch ohne PrüfuIlig der Sache selbst ergibt sich daher bereits ein Befund, 
der auf tiefer liegende Grunde verweist oder wenigstens vermuten läßt, 
daß das Problem eben doch noch nicht unter allen Aspekten durchdacht 
worden ist, sei es, daß man auf der einen oder anderen Seite mit weit-
reichenden Basisbehauptungen allzu sorglos umgegangen ist, sei es, daß 
man in dem abstrakten "Theorienstreit" die konkreten Probleme, um 
die es von Fall zu Fall zu tun war, gar nicht recht zur Kenntnis genom-
men hat oder aus welchen Gründen auch immer. 

Hier liegt der Punkt, an dem die vorliegende Arbeit ansetzt. Bestlim-
mend für Akzentuierung und Stil ist zunächst die Einsicht, daß im Rah-
men der herkömmlichen Fragestellungen die Diskussion nicht mehr 
wesentlich vorangebracht werden kann. Insoweit sind die Dinge in der 
Tat ausdiskutiert, und die verschiedenen Positionen lassen sich allenfalls 
noch schärfer voneinander abgrenzen, nicht aber miteinander vermitteln. 
Wer zur Vermittlung heute noch etwas beitragen will, muß einen Zwei-
frontenkrieg riskieren. Nach Lage der Dinge kann dabei die entschei-
dende Aufgabe nur darin bestehen, ein neues kategoriales Raster zu 
erarbeiten, das eine für beide Lager sinnvolle Fragestellung allere,rst 
wieder zuläßt. Das versucht die vorliegende Untersuchung auf eine dop-
pelte Weise: einmal dadurch, daß sie schrittweise die prozessuale Sub-
stanz freilegt, die die Rechtsprechung zur Rechtskraftdurchbrechung 
gem. § 826 BGB unter ihrer materiell rechtlichen Oberfläche aufweist, 
zum anderen dadurch, daß sie den begrifflichen Rahmen dies Restituti-
onsrechts nicht einfach als vOl'gegeben übernimmt, um ilie Rechtspre-
chung daran zu messen und auf Abweichungen zu untersuchen, sondern 
ein neues restitution:srechtliches Koordinatensystem erstellt, in das die-



I. Gegenstand und Ziel der Arbeit 15 

jentgen prozessualen Erkenntnisse emgearbeitet sind, die bei der Ana-
lyse und dogmatischen Aufarbeitung der Rechtsprechung zu § 826 BGB 
allererst anfallen. 

Um zunächst eines der Ergebnisse vorwegzunehmen: Von wenigen 
Ausnahmen1 abgesehen, die bisher praktisch unbeachtet geblieben sind, 
hat sich d!i.e bisherige Diskussion des Problems weniger an dem "objek-
tiven Gehalt" der ergangenen Entscheidungen als vielmehr an dem da-
rin zum Ausdruck kommenden Selbstverständnis der Gerichte orien-
tiert. Verbal jedoch hat sich die Rechtsprechung zur Klage aus § 826 
BGB immer eng an das materielle Recht angelehnt. Von daher ergab 
sich also nur die Alternative, entweder den Vorrang der Rechtskraft ge-
genüber den "BiUig.keitserwägungen" der gängigen Rechtspraxis zu be-
tonen oder aber den Einbruch materiellrechtlichen Denkens in ~­
fisch prozeSSUJale Zusammenhänge zu akzeptieren - eine a.w die Dauer 
sterile Fragestellung, wie die Geschichte der bisherigen Auseinander-
setzung beweist. Wenn sich jedoch zwei Auffassungen von einer Sache 
einander so beharrlich gegenüberstehen, so ist das meist ein Zeichen 
dafür, daß jede der beiden Auffassungen zwar richtige Gesich1spunkte 
enthält, sie jedoch voreilig verallgemeinert oder übemaupt in einen 
falschen Kontext einbringt. Aufdecken lassen sich verfehlte Weichen-
stellungen dieser Art nur durch eine sorgfältige Analyse und Nach-
konstruktion des Problems und seiner Geschichte. Dieser vielleicht et-
was umständliche Weg, sich der Sache selbst zu nähern, wiJrd im Verlauf 
des ersten Teils der Arbeitz u. a. zu der Erkenntnis führen, daß die übli-
che Beschreibung der Klage aus § 826 BGB gegen rechtskräftige Urteile 
als eine aus dem materiellen Recht entlehnte "echte Schadensernatz-
klage" an der Realität vorbeigeht. Unrichtig ist diese gängige Problem-
beschreibung nicht nur deshalb, weil die "Kla,ge aus § 826 BGB" nur 
als Antwort auf eine prozessuale Fragestellung verstanden werden kann, 
sondern auch deshalb, weil die Rechtsprechung dabei t>rozessualen Er-
wägungen, wenn auch unter der Hand, mindestens in demselben Um-
fang Rechnung trägjt wie materiellrechtlichen überlegungen. Der Kon-
text, in dem sich die Rechtsprechung der Sache nach bewegt, ist der Ten-
denz nach sogar spezifisch restitutionsrechtlicher Natur. Das läßt sich 
ungeachtet aller gegenteiligen Behauptungen Punkt für Punkt nach-
weisen3• 

Was weiter die Erarbeitung des restitutionsrechtlichen Bezugsrah-
mens anbetrifft, so bemüht sich die folgende Untersuchung darum, die 
bekannte methodologische Einsicht, daß der maßgebliche Sinn einer 
Nomn -c- hier: des § 580 ZPO - nicht ausschließlich, nicht einmal unbe-

1 Vgl. dazu näher unten § 3 III 2. 
2 Vgl. vor allem unten §§ 3, 4 und 5. 
3 Vgl. dazu insbesondere unten § 5. 


